
Auszug aus dem Protokoll 
des Regierungsrates des Kantons Zürich 

Sitzung vom 6. März 1985 

873. Nutzungsplanung Uitikon 
Mit Beschluss Nr. 4679/1982 hat der Regierungsrat den Beschluss der 
Gemeindeversammlung Uitikon vom 23. November 1981 betreffend die 
Festsetzung der kommunalen Nutzungsplanung mit Ausnahme von ein-
zelnen Artikeln der Bau- und Zonenordnung genehmigt. Wegen der 
nicht genehmigten Bauordnungsbestimmungen erhob die Gemeinde 
Uitikon Beschwerde, welche vom Bundesgericht mit Entscheid vom 14. 
März 1984 abgewiesen wurde. Am 14. November 1984 stimmte die Ge-
meindeversammlung Uitikon der in der Folge geänderten Bau- und 
Zonenordnung zu. 

Die neu erlassenen Art. 7bjs, 11, 16 Abs. 1, 29 Abs. 3 und 4 sowie 30 
erweisen sich als recht- und zweckmässig. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Der Beschluss der Gemeindeversammlung Uitikon vom 14. Novem-
ber 1984 betreffend die Änderung und Ergänzung der Bau- und Zonen-
ordnung wird genehmigt. 

II. Der Gemeinderat Uitikon wird eingeladen, Dispositiv I gemäss § 6 
lit. a des Planungs- und Baugesetzes öffentlich bekanntzugeben. 

III. Mitteilung an den Gemeinderat Uitikon (unter Rücksendung eines 
mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Exemplars des Auszugs aus 
dem Protokoll der Gemeindeversammlung Uitikon vom 14. November 
1984), das Verwaltungsgericht, die Kanzlei der Baurekurskommissionen 
sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 6. März 1985 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber : 

Roggwiller 


	Page 1

